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Veranlaßt durch eine vor Jahren stattgehabte Reichstagsdebatte
hat Herr Dr. H. Dorn (Stettin) einen Preis ausgesetzt zur Klärung
der Frage: ob und inwieweit Deutschland einen wirthschastlichen
Schaden nicht allein von derSan-Jose-Schildlaus, sondern von
Schädlingen der Vereinigten Staaten überhaupt zu erwarten habe
Jetzt liegt über das Thema ein preisgekröntes Werk von Leopolo Krü¬
ger vor, über welches sich in der neuesten Nummer der „Nation" Dr.
Dohrn eingehend ausspricht. Wir entnehmen jener Besprechung
Folgendes: „Vielleicht hat der Leser dieser Zeilen gelegentlich einmal
an den Rosen im Garten die Beobachtung gemacht, daß die Zweig¬
spitzen und.bie Knospen mit Blattläusen dicht besetzt waren. Meisten-
theils wird er bei einiger Aufmerksamkeitwahrnohmen können, daß
an derselben Stelle sich auch einige bunte Marienkäfer oder Jo¬
hanniskäfer aufhalten, welche den Blattläusen nachstellen. Aber un¬
gleich stärkere Verwüstungen richten die gefräßigen Larven unter den
Läusen an. Diese alte Beobachtung wurde von den Amerikanern
zuerst im wirthschastlichen Leben praktisch ausgenutzt. Als die
Schildläuse in den Obstgegenden von Südkalifornien zu einer Land¬
plage wurden, da gingen die amerikanischen Entomologen nach den
Sandwichinseln, nach Australien und Tasmanien und' brachten die
dort einheimischen Marienkäferchennach Amerika, für welche in Kali¬
fornien der Tisch in ungeahnter Fülle gedeckt war. Die Käfer dankten
ihnen die gute Verpflegung durch zahlreiche Vermehrung, und heute
liegen die Verhältnisse so, daß schon einige der größten Obstzüchter,
um sich diese Bundesgenossen zu erhalten, bereit sind, auf einigen ihrer
Obstbäume eine mäßige Anzahl der gefürchteten Schildläuse zu
pflegen, und daß dieselben lebhaft Front machen gegen die brutalen
Räucherungen und Spritzungen mit giftigen Stoffen, welche zwar
die Läuse zu tobten, aber zugleich weder deren stärkste Feinde noch das
werthvolle Eigenthum des Pflanzers verschont lassen.In dec ursprüng¬
lichen Denkschrift des Reichsgesundheitsamteswurde über diese Maß¬
regeln gegen die Schildläuse kein Wort erwähnt. Seit jener Zeit nun
sind indessen die Sachverständigendes Reichsgesundheitsamtesselber zu
der Ueberzeugung gelangt, daß die San -Jose-Schildlaus in Deutsch¬
land noch weniger einen Wirkungskreis finden würde, als seinerzeit
die Kartoffelkäfer."

Lin nciier Wdlingkr Fandwirthschast.
Aus mehreren Gegenden Nordamerikas, aus den Staaten Dela-

kvare, New-Yersey, New-York(Long Island ), Pennsylvanien, Bir-
g'nien, Nord-Carolina. Connectiout und neuerlich auch aus Canada
wird berichtet, daß während der letzten Saison auch bisher nur wenig
beobachtetes Insekt zum ersten Male in größerem, stellenweise sogar
fa sehr großem Maßstabe seinen verheerenden Einfluß auf den Deld-
bau geltend gemacht hat. Es ist dies ein Schädling, der sich in Erb-
senfeldern einnistet, die sog. E r b sen l a u s (Nectarophora destruc-
tor). die zu den Hemipteren und zwar zur Fanrilie der Aphidae zählt.
Die Wissenschaft hat sich noch wenig mit dem Thiere abgegeben, es
Atin kleines Insekt von weingrllner Farbe, etwa einachtel Zoll lang.
Man will beobachtet haben, daß die Jungen lebendig aus dem Körper
des Mutterthieres zum Vorschein kommen, doch das muß bis zu einer
späteren wissenschaftlichen Prüfung dahingestellt bleiben. Sicherer ist,
baß man auf einem und demselben Blatt ausgewachsene und neu zur
Welt gekommene Exemplare nebeneinander vorfindet, daß die Mehr¬
heit flügellos ist, daß aber, sobald eine Pflanze so von den Läusen be-
beckt ist, daß denselben die Nahrung ausgeht, geflügelte Individuen
zum Vorschein kommen, die sich auf Nachbarspflanzen verbreiten und
hier ihre unwillkommeneKolonisationsarbeit beginnen. Die Laus
saugt den Saft aus Blatt und Stengel der Erbsenpflanze und über¬
geht sie mit einem honigartigen Exsudat, wodurch in leichteren Fällen
me Erbsenschote nur etwa zur Hälfte ihrer normalen Größe ge-
beiht, während bei stärkerer Heimsuchung die Pflanze völlig ein-

Die Erbslaus verrichtet ihr Zestörungswerk, wie es die Art
vieler dieser kleinen, aber in ungeheuren Massen auftretenden Schäd¬
ige ist, mit rapider Schnelligkeit und hat in diesem Sommer nament-
"ch in Maryland davon einige ganz furchtbare Proben gegeben. In

Falle erzielten in einer Pflanzung von 600 Acres (der Acre
gleich 40,5  Hektar) 480 Acres eine totale Mißernte, in einem anderen
vall waren 400 Acres von 610 völlig verloren. Noch ein übler Zu-
mrnd kommt dazu: die Thiere bekriechen auch Menschen, die sich in den
Pflanzungen zu schaffen machen, demzufolge ist es vorgekommen, daß
farbige Erntearbeiter sich weigerten, in den verlausten Bezirken zu
arbeiten.

So besagt ein am 19. Augustd. I . an der Staatsuniversität von
5hio erstatteter Bericht von Prof. W. G. Johnson vom Landwirth-
schaftlichen Kollegium von Maryland.

Nie kan« man das Ei-r'es-n der Hühner
im Winter befördern?

, Hierüber schreibt die Zeitschriftd. „Ver. nass. Land- und Forstw."wlgcndes:
» «Es ist bekannt, daß die Hühnereier dann am höchsten im Preise
^ <wenn unsere Hühner sehr wenig legen, nämlich im Winter; sie

^rden dann gewöhnlich doppelt bis dreifach so theuer bezahlt, wie
^ Sommer, und doch geben sich unsere Geflügelzüchter im großen
^ganzen noch herzlich wenig Mühe, um Wintereier zu erzielen,

gar nicht allzu schwer ist, wenn man folgendes beachtet: Im
ommer bewegen sich die Hühner im Freien, finden Insekten und

£ ' ,:'er in Menge und haben auch jederzeit Grünfutter. Der
Jrau<̂t nur "°ch <twas Körner- bezw. Kraftfutter zu geben

C®?$ ner  haben das, was ihnen zum Leben und zur Einerpro-
non nöthig ist. Wenn wir nun den Hühnern diese Existenzbeding

gen auch für ben Winter künstlich herzurichten suchen, so wird der
ßifc ?'cht ausbleiben. Zuerst muß man dafür sorgen, daß die
? haer im Winter niibt zu kalt sitzen und einen geschützten Auslauf
j,. en. wenn möglich eine große Halle oder Schuppen. Um zu ver-
^. ^ ..daß sich tzie Hühner bei Frost in eine Ecke drücken, und so durch

fe- " ölte leiden, stecke man ihnen einige Hafer- oder auch Weizen¬
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garben so auf, daß sie danach springen müssen; dies ist ein gutes
Mittel, mm den Thieren Bewegung und Wärme zu verschaffen.
Weiter kann man auf den Boden des Laufstalles oder Scyuppens
Laub, Sägemehl, Spreu, Strohäcksel etc. streuen und jeden Morgen
das Körnerfutter hineinwersen. die Hühner werden dann den größten
Theil des Tages ebenfalls in Bewegung sein.

Außer Körnerfutter sorge man für Grünes. Gemüseabfälle, Kohl,
Rüben etc. Auch warmes Weichfutter fördert das Legen sehr; gekoch¬
te Kartoffeln mit Kleie oder Schrot, Fleischabfällen oder etwas
Fleischmehl mit saurer Milch und warmem Wasser zu einem dicken
Brei angerührt, wird von den Hühnern mit großer Vorliebe ange¬
nommen. Desgleichen muß darauf geachtet werden, daß die Hühner
an kalten Tagen stets' reichlich Wasser finden. Hauptsächlich sollte
aber jeder Geflügelzüchter für Frühbruten sorgen, denn diese sind
die sichersten Eierleger im Winter.

Die Kücken brauchen zu ihrer Entwickelung ungefähr6 Monate,
um legefähig zu werden; anfangs Mai erbrütete Kücken fangen bei
der vorgeschriebenen Haltung mit Sicherheit anfangs November, oft
schon früher, zu legen an, und legen den ganzen Winter durch,
währen bei den älteren Hühnern dies nicht so sicher anzunehmen ist,
was öfter dann eintrifft, wenn die älteren Tiere im vorhergegangenen
Herbste währnd der Mauser nicht genügend gefüttert worden waren.
Gerade während der Mauser sollen die Hühner besonders gut ge¬
füttert werden. Zum Schlüsse sei noch bemerkt, daß man die
Hühner nicht länger als drei Jahre zur Eierproduktion verwenden
soll. In ihren ersten zwei Legeperioden legt die Henne am meisten
Eier, in der dritten Legeperiode nimmt die Zahl der gelegten Eier
schon so merklich ab, während in der vierten Periode die Eierproduk¬
tion schon so bedeutend zurückgeht, daß die Futterkasten den Ertrag
übersteigen, darum fort mit den alten Hühnern und in jedem Jahre
für Frllhbruten gesorgt, und sorgsam und mit Verstand gefüttert,
dann wird es nicht an Eiern fehlen, weder im Sommer noch im
Winter."

Allerlei Praktisches.
Wie unsere Zimmer - Palmen behandelt sein

wollen.  Palmen sind die Fürsten der tropischen Wälder und
wollen auch wie Fürsten behandelt sein. Sie verlangen einen von
allen Seiten bellen Standort, viel Licht und im Sommer reichliches
Begießen. Dominirend, oben, auf dem Blumentisch, auf Pfeilern,
Ständern, fühlen sie sich am wohlsten. In der warmen Jahreszeit
gönne man den Palmen eine kleine Sommerfrische, d. h. man stelle
sie ins Freie, in den Garten, auf den Balkon oder, wettn beides nicht
vorhanden ist, in recht Helle, häufig gelüftete Räume, und man spritze
die Palmen dabei fleißig. Im Winter — ungefähr von November
bis Februar — pflegen die Palmen mit der übrigen Pflanzenwelt
der Ruhe, sie halten Winterschlaf, dabei Kraft schöpfend für die
kommende Wachsthumsperiode, und sie wollen während dieser Zeit
nicht gestört, nicht zu großer Lebensthätigkeit angeregt werden; also
man gieße während dieser Zeit sehr, sehr spärlich. Im Frühjahr
aber, wenn sich frische.grüne Triebe bemerkbar machen, führe man
ihnen wieder Nahrung in reichem Maße  zu durch
fleißiges Begießen, viel Sonne, viel Luft und vor allen Dingen da¬
durch. daß man sie sogleich umsetzt und zwar jedesmal in größere
Töpfe als die. in denen sie vorher standen. Eine Palme will sandige
Haideerde mit etwas Rasenerde vermischt. Der unterste Grund des
Topfes bestehe aus einer starken Lage Scherben zur Herbeiführung
guten Wasserabzuges. Bei Verpflanzen sind die verdorbenen Wur¬
zeln abzuschneiden, das gesunde Wurzelwerk darf jedoch nicht ge¬
stört werden.

*

Einwirkung des Frostes auf die Beschaffen¬
heit  d es G a r t en b od en s. Auch im Winter, wenn anscheinend
die Erde einer toten Masse gleicht, hören die Naturkräfte nicht zu wir¬
ten auf; ja der Einfluß des Frostes ist von ganz hervorragender Be¬
deutung für die Beschaffenheit des Gartenbodens. Im Herbst haust
sich die Feuchtigkeit, welche die einzelnen Theilchen des Bodens innig
durchdringt, bei Eintritt des Frostes gefriert diese Feuchtigkeit bis
zu mehr oder weniger großer Tiefe. Das zu Eis gefrierende Wasser
verlangt aber bekanntlich einen größeren Raum, übt also auf alles,
was seiner Ausdehnung hinderlich ist, einen Druck aus. der zwar
im Einzelfalle nicht groß sein mag, dessen Wirkung aber in der
Summe der zahllosen Druckkräfte, die unter der Einwirkung des
Frostes in Thätigkeit treten, zur Geltung kommt. Die kleinen und
Ileinsten Bodentheilchen. welche die natürlichen Pflanzennährstoff,
quellen sind, werden auf diese Weise immer von neuem zersprengt
und dem Eindringen der die Verwitterungsvorgänge beeinflussenden
Luftbellandtheilen zugänglich gemacht. Der Frost' schließt also den
Gartenboden auf. Alle Verwitterungsvorgänge im Boden die ja
für das fröhliche Gedeihen aller Pflanzen so wichtig sind, werden
durch die Kraftäußerungen des Frostes aufs wirksamste gefördert
Den so überaus günstigen Einfluß des Frostes auf die„Erschließung"
des Gartenbodens können wir aber gar mächtig fördern durch ge¬
eignete Bodenbearbeitung. Diese Bodenbearbeitung soll bestehen in
liefer Auflockerung der Gartenbeete, möglichst vor dem Eintritt des
Winters oder längstens vor Verfluß der ersten Hälfte oieser Jahres¬
zeit. Der Winter soll die Gartenbeete in „rauher Furche" vorfinden
wie ein landwirthschaftlicherAusdruck lau'et. Ein Ebenmachen oder
gar eine Bearbeitung des umgegrabenen Landes mit dem Rechen hat
daher immer zu unterbleiben.

*

Die Winterverwahrung der Hundehütten  ge¬
schieht noch„Zwinger und Feld" am besten mittelst Dung (Langstroh)
oder Laub. Wir nahmen, schreibt die genannte Zeitschrift immer
Laub dazu — bei Dung ist die Manipulation die gleiche— und
brachten dies ca. 10—16 Centimeter dick zwischen die Hütte und die
Haulwand, nachdem wir mit einer ebensolchen Schicht(nur etwas
dünner natürlich) den Raum zwischen Hüttenboden und Erde ausge¬
stopft hatten. Sodann schlägt man an der Hinterwand der Hütte
einige Pfähle (drei genügen meist) in den Boden, an diese nagelt man
Stangen (5 Centimeter auseinander) und füllt nun den Raum
-wischen dem enskandenen Gerüst und der Hüttenwand mit Laub
aus. das man eintritt, mittelst der Hand oder eines Pfahles fest-
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'topft. Genau so verfährt man mit der noch übrigen Langsette der
Huudewohnung. Auch kann man zwischen die Pfähle Ruthen oder
Fichtenzweige flechten, oder man benagelt sie mit Brettern. Oben
auf die Hütte kommt noch eine tüchtige Portion Laub, über dieser
Bretter oder Nadelholzzweigeals Deckung und „fertig ist die Laube."
Steht die Hütte frei, so muß man eben das Gerüst rings herum
führen. Manche Hütten haben abnehmbare Dächer und hohle Seiten¬
wände. Solche werden zur Winterbehausunghergerichtet, indem
man das Dach abnimmt, es innen mit einem Sack nagelt, die Sei¬
tenwände mit demselben Material vollstopft und das Dach wieder
draufsetzt. Wird es sehr kalt, so kann man einen Sack oder der-
gleichen vor die Oeffnung der Hütte nageln, doch darf derselbe" nur
bis knapp an den unteren Rand der Hüttenöffnung reichen, da sonst
dem Hunde das Passiren zu schwer gemacht wird und zu lange„Vor¬
hänge" in der Nässe schleifen und dann das Thier beflecken und
belästigen.

*

Die Artischoke  erwirbt sich auch in Deutschland immer
mehr Bürgerrecht. Verehrer der edlen Distel wird es interessiren,
aus dem„Pr . Rathgeber im Obst- und Gartenbau" zu erfahren, daß
man sehr wohl die Artischoke auch in Deutschland anbauen kann,
ja daß sie, die bisher immer als erst im zweiten Jahre fruchtbringend
angesehen wurde, bei richtiger Kultur schon im ersten Jahre ihre
wohlschmeckendrn Blüthenkelche reifen läßt. Die Kultur ist ein¬
gehend geschildert und kann man darnach schon im Herbste von der
Pflanze bis 6 Früchte ernten. Wie sich das von selbst versteht, muß
die Artischoke im Winter eingedeckt werden.

*

Thierseuchen.  Der Sonderausschuß für Thierkrankheiten
der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft wünscht, daß eutertu-
berkulose Thiere getödtet werden und daß durch Schriften die Kennt-
niß von der Gefährlichkeit solcher Thiere mehr verbreitet werde. Fer¬
ner soll der Prüfung der Möglichkeiten für die Ausrottung der Band¬
wurmseuche bei Hunden näher getreten werden.

Marktbericht für den Negier .-Bezirk Wiesbaden.
(F r n cht pr e i f e , mitgetheilt von der PreiSnotirungSstelle der Land-
wirthschaftSkamnierfür den Regierungsbezirk WieSb aden am Fruchtmarkt
zu Frankfurt a. M.) Montag, 18. Dezember,' Nachmittags 12'/, Uhr.
Per 100 Kilo gute marktfähige Waarc, je nach Qual., loko Frankfurt a.M,
Weizen, hiesiger Mk. 15.60 bis 15.60, Roggen, hiesiger. M. 15.26 bis
15.40, Gerste. Nied und Pfälzer- (neue) M. 17.— bis 17.25, Wetterauer
M . 15.75 bi8 16—, Hafer, hieß M. 14.00 bis 14.25. Raps, hief.
M. —bis . — Heu und Stroh (Notirunq vom 15. Dez.).
Heu(neues) 5.60 bis 6.60 M.. Roggenstroh(Langstroh) 3.80 bis4.40 M..
Wirrstroh, in Ballen gepreßt 0.00 M.

Proviantamt Mainz:  Die Preise werden in der Woche vom 18
bis 24. Dezember betragen (je nach Qualität) : Weizen bis M 16 40SÄ w“• «««**«-«.«i»i

• Die ». 16. Dez. Nassauer Rothweizen 16.25 bis 16.50 M..
Roggen, 14.93 bis 15.20 M.. Gerste 14.15 bis — M . Haler 13 20
bis 14.20 M.. Raps —bis  M . ^

. * Mannheim , 18. Dez. Amtliche Notirung der dortigen Börse
(eigene Depesche). Weizen. Pfälzer 16.75 bis Mk.. Roggen. Pfälzer
16.00 biS ——- Mk., Gerste, Pfälzer 17-00 bis —Mk ., Hafer,
badiicher 14.2» biS 14 50 Mk., Raps 25.00 biS — Mk V
- ' ^ - Dczbr. Der heutige Biehmarkt  war mit 505
Ochsen, ob  Bullen , 942 Kuben, Rindern und Stieren. 312 Kälbern,
.30 Hammeln, — Schaflainin. 0 Ziege, —Ziegenlamm. 1289 Schweinen
befahren. Die Pre.se stellten sich per 50 Kilo Schlachtgewicht wie folgt:
Ochsen: ».vollstklschige , ausgemästete höchsten SchlachtwertheS bis

b b - junge fleischige, nicht auSgemästetr und
a ere auSgemastew bv- 67 M., e. mäßig genährte, junge, gut genährte
allere 60—62 M., d. genug genährte jeden Alters — M.
pullen:  a . vollflnschrge höchsten SchlachtwertheS 55—57 M..
d. uiajzig genährte jüngere und gut genährte ältere 51 bis 53 M e ae-
nng genährte 00- 00 M. Kühe und Färsen (Stiere und Rinder) :
a. vollste.,chige auSgemaNkte Färsen (Stiere und Rinder) höchsten
Äch.ach wertes 61—62 M.. b. vollsteifchige, auSgeinästete Kühe höchsten
Ächlachtwertbcsb.Z zu 7 Jahren 54- 56 M., e. ältere ausgemästete
Kû undwknig  gut entwtickeltr jüngere Kühe und Färsen (Stiere und
JEM £ “ ?® Z " d. mäßig genährte Kühe und Färsen (Stiere und
Rinder) 33—3» M . e. gering genährte Kühe und Färsen (Stiere und

32  Vk . Bezahlt wurde für 1 Pfund : Kälber:
-ä ' S ®? ! ? 1"1, Mast ) und beste Saugkälber (Schlachtgewicht)
.6- 80 Pfg., (Lebendgewicht) 46- 48 Pfg., b. mittlere Mast, und gute
Saugkalber (Schlachtgewicht) 72- 74 Pfg., (Lebendgewicht) 42- 44 Pfg..
^ 9hriAlSCr̂ f ai!i? rä  , r (Schlachtgewicht ) 60- 63 Pfg., (Lebendgewicht
W d.S 00 Pfg. d. altere gering genährte Kälber fFresserj. —

MMammer u. jüngere Masthäm,nel(Schlachtgewicht)
9~ QX dlst - b . altere Mastbämniel (Schlachtgewicht) 44—48 Pfg

& W‘ n4 ? . *>än,nKl U,,b  lMerzfchaf -l (Schlachtgewicht)Schweine: ». vollsteifchige der feineren Rasten und
Ult Alter bis zu 1'/. Jahren (Schlachtgewicht)

(Lebendgewicht) 41 bis 42 Pfg., b. fleischige(Schlachtgewicht
5 ^ " ^ew 'cht) 00 Pfg. c) gering entwickelte, sowie Sauen
und Eber. (Ächlachlge.v.cht) 00- 00 Pfg., d. ausländische Schwein-unter Angabe der Herkunft) 00—00 Pfg. ^ ^

Die PreiSnotirunaSkommiflion.
Rotationsdruck und Perlag der WiesbadenerB.rlagSan.lalt Emil
—ff' oi ""frt . Perantwar.I.ch: Morih Schäler  in Wiesbaden

Wöge!
llÄf Aaswahl , einheimische , exotisch «, nur gesutd* Thiere, ?» billigsten Preisen,
,® * T Vogelfutter “Äffi
in anerkannt bester QunlitÄt , in erprobten aacW

iwuch « TcT ' 8<" rieH “hner

Vogelkäfige
und alle sonstigen zur Vogelucht und -Pflece
gehörenden Artikel kauft man billigst am Platze in •
llar  Muraenhandliing

Joh. Georg Mollath,
InH . Reinh . Benemann

5*̂ “ 7 Mauriliusplatz 7. •w
700
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Alleiniges offiäelles UnklikaiionsorgM«les Kagistrals ller Sfacft IDifsfiaifen.
Nr . 296.

KkklUlntulachuugen-er Stabt Wiesbaden.
Bekanntmachung.

Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch.
Trittes Buch, dritter Titel.

VI . Fund.
§ 965. Wer eine verlorene Sache findet und an sich nimmt, hat

dem Verlierer oder dem Eigenthümer oder einem sonstigen Empfangs¬
berechtigten unverzüglich Anzeige  zu machen.

Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm
ihr Aufenthalt unbekannt, so hat er den Fund und die Umstände,
welche für die Ermittelung der Empfangsberechtigten erheblich sein
können, unverzüglich der Polizeibehörde anzuzeigen.  Ist
die Sache nicht mehr als drei Mark werh, so bedarf es der Anzeige
nicht.

8 966. Der Finder ist zur Verwahrung  der Sache der-,
pflichtet.

Ist der Verderb der Sache zu besorgen, oder ist die Aufbe¬
wahrung mit unverhältnißmäßigen Kosten verbunden, so hat der
Finder die Sachen öffentlich versteigern zu lasten. Vor der Ver¬
steigerung ist der Polizeibehörde Anzeige zu machen. Der Erlös
tritt an die Stelle der Sache.

§ 967. Der Finder ist berechtigt und auf Anordnung der Poli¬
zeibehörde verpflichtet, die Sache oder den Versteigerungserlös an die
Polizeibehörde abzuliefern.

8 968. Der Finder hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
zu vertreten.

8 969. Der Finder wird durch die Herausgabe der Sache an
den Verlierer auch den sonstigen Empfangsberechtigten gegenüber
befreit.

8 970. Macht der Finder zum Zwecke der Verwahrung oder
Erhaltung der Sache oder zum Zwecke der Ermittelung eines Em¬
pfangsberechtigten Aufwendungen, die er den Umständen nach für
erforderlich halten darf, so kann er von dem Empfangsberechtigten
Ersatz verlangen.

8 971. Der Finder kann von dem Empfangsberechtigten einen
F i n d er l o h n verlangen. Der Finderlohn beträgt von dem Wer-
rhe der Sache bis zu 300 Mark fünf vom Hundert, von dem Mehr¬
werth eins vom Hundert, bei Thieren eins vom Hundert. Hat die
Sache nur für den Empfangsberechtigten einen Werth, so ist der
Finderlohn nach billigem Ermessen zu bestimmen.

Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Finder die Anzeige¬
pflicht verletzt oder den Fund auf Nachfrage verheimlicht.

8 972. Auf die in den 88 970, 971 bestimmten Ansprüche
finden für die Ansprüche des Besitzers gegen den Eigenthümer wegen
Verwendungen geltenden Vorschriften der 88 1000 und 10Ö2 ent¬
sprechende Anwendung.

8 973. Mit dem Ablauf eine? Jahres nach der Anzeige des
Fundes bei der Polizeibehörde erwirbt der Finder das Eigenthum
an der Sache, es sei denn, daß vorher ein Empfangsberechtigter dem
Finder bekannt geworden ist, oder sein Recht bei der Polizeibehörde
angemeldet hat. Mit dem Erwerbe des Eigenthums erlöschen die
sonstigen Rechte an der Sache.

Ist die Sache nicht mehr als 3 Mark Werth, so beginnt die ein¬
jährige Frist mit dem Funde.

Der Finder erwirbt das Eigenthum nicht, wenn er den Fund
duf Nachfrage verheimlicht.

Die Anmeldung eines Rechtes bei der Polizeibehörde steht dem
Erwerbe des Eigenthums nicht entgegen.
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8 974. Sind üoc dem Ablaufe der einjährigen Frist Em¬
pfangsberechtigte dem Finder bekannt geworden oder haben sie bei
einer Sache, die mehr als drei Mark Werth ist, ihre Rechte rechtzeitig
bei der Polizeibehördeangemeldet, so kann der Finder die Empfangs¬
berechtigten nach den Vorschriften des 8 1003 zur Erklärung über
die ihm nach den 88 970 bis 972 zuftehenden Ansprüche auffordern.
Mit dem Ablaufe der für die Erklärung bestimmten Frist erwirbt der
Finder das Eigenthum und erlöschen die sonstigen Rechte an der
Sache, wenn nicht die Empfangsberechtigten sich rechtzeitig zu der
Befriedigung der Ansprüche bereit erklären.

8 976. Durch die Ablieferung der Sache oder des Ver¬
steigerungserlöses an die Polizeibehörde werden die Rechte des Fin¬
ders nicht berührt.

Läßt die Polizeibehörde die Sache versteigern, so tritt der Er¬
lös an die Stelle der Sache. Die Polizeibehörde darf die Sache
oder den Erlös nur mit Zustimmung des Finders einem Empfangsbe-
rcchtigten herausgeben.

8 976. Verzichtet der Finder der Polizeibehörde gegenüber auf
das Recht zum Erwerbe des Eigenthums an der Sache, so geht die
Sache auf die Gemeinde des Fundorts über.

Hat der Finder nach der Ablieferung der Sache oder des Ver¬
steigerungserlöses an die Polizeibehörde auf Grund der Vorschriften
der 88 973, 984 das Eigenthum erworben, so geht es auf die Ge¬
meinde des Fundorts über, wenn nicht der Finder von dem Ablauf
einer ihm von der Polizeibehörde bestimmten Frist die Herausgabe
verlangt.

8 977. Wer in Folge der Vorschriften der 88 973, 974, 976
einen Rcchtsverlust erleidet, kann in den Fällen der 88 973. 984 von
dem Finder, in den Fällen des § 976 von der Gemeinde des Fund¬
orts die Herausgabe des durch die Rechtsänderung Erlangten nach den
Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Be¬
reicherung fordern. Der Anspruch erlischt mit dem Ablaufe von 3
Jahren nach dem Uebergange des Eigenthums auf den Finder oder
die Gemeinde, wenn nicht die gerichtliche Geltendmachung vorher
erfolgt.

8 978. Wer eine Sache in den Geschäftsräumen oder den Be¬
förderungsmitteln einer öffentlichen Behörde oder einer dem öffent¬
lichen Verkehre dienenden Berkehrsanstalt findet und an sich nimmt,
hat die Sache unverzüglich an die Behörde oder die Verkehrsanfialt
oder an einen ihrer Angestellten abzuliefern. Die Vorschriften der
88 966 bis 977 finden keine Anwendung.

8 979. Die Behörde oder die Berkehrsanstalt kann die an sie
obgelieferte Sache öffentlich versteigern lassen. Die öffentlichen Be¬
hörden und die Verkehrsanstalten des Reichs, der Bundesstaaten und
der Gemeinden können die Versteigerung durch einen ihrer Beamten
vornehmen lassen.

Der Erlös tritt an die Stelle der Sache.
8 980. Die Versteigerung ist erst zulässig, nachdem die Em¬

pfangsberechtigten in einer öffentlichen Bekanntmachung des FundeS
zur Anmeldung ihrer Rechte unter Bestimmung einer Frist aufge-
sordert worden sind und die Frist verstrichen ist; sie ist unzulässig,
wenn eine Anmeldung rechtzeitig erfolgt ist.

Die Bekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn der Verderb
.der Sache zu besorgen, oder die Aufbewahrung mit unverhältniß¬
mäßigen Kosten verbunden ist.

8 981. Sind seit dem Ablaufe der in der öffentlichen Bekannt¬
machung bestimmten Frist drei Jahre verstrichen, so fällt der Ver-
fieigerungscrlös, wenn nicht ein Empfangsberechtigter sein Recht an¬
gemeldet hat, bei Reichsbehörden und Reichsanstalten an den Reichs¬
fiskus, bei Landesbehörden und Landesanstalten an den Fiskus des

Dienstag , den 19
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Bundesstaats , bei Gemeindebehörden und Geniekndeanstalten , an die
(Gemeinde . bei Verkehrsanstalten , die von einer Privatperson betrieben
werden , an diese.

Ist die Versteigerung ohne die öffentliche Bekanntmachung er¬
folgt . so beginnt die dreijährige Frist erst, nachdem die Empfangs¬
berechtigten in erner öffentlichen Bekanntmachung des Fundes zur
Anmeldung ihrer Rechte aufgefordert worden sind. Das Gleiche gilt,
wenn gefundenes Geld abgeliefert worden ist.

Die Kosten werden von dem herauszugebenden Betrage abge¬
zogen.

8 982 . Die in den 88 980 . 981 vorgeschriebene Bekanntmachung
erfolgt bei Reichsbehörden und Reichsanstalten von den von dem
Bundesrath , in den übrigen Fällen nach den von der Centralbehörde
des Bundesstaats erlassenen Vorschriften.

8 983 . Ist eine öffentliche Behörde im Besitze einer Sache , zu
deren Herausgabe sie verpflichtet ist. ohne dass die Verpflichtung auf
Vertrag beruht , so finden , wenn die Behörde der Empfangsberechtigte
oder dessen Aufenthalt unbekannt ist. diese Vorschriften der 88 979
bis 982 entsprechende Anwendung.

8 984 . Wird eine Sache , die so lange verborgen gelegen hat.
daß der Eigenthllmer nicht mehr zu ermitteln ist (S ch a tz) . entdeckt
und in Folge der Entdeckung in Besitz genommen , so wird das Eigen¬
thum zur Hälfte von dem Entdecker , zur Hälfte von dem Eigen-
thümer der Sache erworben , in welcher der Schatz verborgen war.

Vorstehender Auszug wird hierdurch mit dem Bemerken zur
öffentlichen Kenntniß gebracht , daß die darin enthaltenen Bestimm¬
ungen mit dem 1 . Januar 1900 in Kraft treten.

W i e s b a d e n . den 4 . Dezember 1899 . 1672
Der Polizei -Präsident.

K. Prinz  v. R a t i bor.
Vorstehende Bekanntmachung bringen wir zur öffentlichen

Kenntniß.
Wiesbaden , den 14 . Dezember 1899.

Der Magistrat.

_ I . Heß.
Bekanntmachung.

Mittwoch , den 20 . d. Mts ., Vormittags
lO Uhr werden in dem Hanse Bleichstraße No. 1 hier
verschiedene Nachlaßsachen , al « : Hans - u Knchenyeräthe,
Kleidungsstücke u . Leibwäsche gegen Baarzahlung
versteigert.

Wiesbaden , den 14 . December 1899.
1665 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Dienstag , den 1» . d. Mts , Vorm . 11 Uhr.

wollen Herr Lorenz Petry und Miteigcnthümer ihr am
Ecke des Hirschgraben - und der Steingasse zwischen Karl
Übrig und Heinrich Müller belegenes dreistöckiges Wohn
haus mit 2ar ( '550 qm Hofraum und Gebäudefläche in
dem Nathhause hier . Zimmer Nr 55 . abtheilungshalber zum
zweiten - und letztenmale versteigern lassen.

Wiesbaden , den 12 . Dezember 1899.
1050 Der Oberbürgermeister . In Vertr . Kö r n er

Bekanntmachung.
Nachdem von dem Magistrat die Schuldscheine über

die bis einschl . 25 . v. Mts . auf das Stadt -Anlehen
von 97 ? 900 Mk . eingezahlten Beträge ausgefertigt worden
sind , wird um Einpfangnc -Hme der Schuldscheine gegen Rück¬
gabe der vorläufig ertheilten Quittungen bei der Stadt-
honptkasse Zimmer Nr . 1 hierdurch ersucht.

Wiesbaden , den 15 . Dezember 1899 . 1671
Stadthanptkasfe.

Bekanntmachung.
Die am 13 . Dezember er . stattgehabte Kehricht-

Versteigerung ist genehmigt . Der Kehricht wird den
Steigerern zur Abfuhr überwiesen.

Wiesbaden , 16 . Dezember 1899.
1675 Stadlbaua mt , Abth . für Straßenbau

Stadtbauamt , Abth . für Straßenbau.
Mittwoch , den 20 . Dec - mder 1899 , Vor«

mittags JO Uhr werd-n auf dem Kehrichtlagerplatz im
D .nrikl Kleinseldchea SO Haufen ( je zu 30 Narren)
Hanskehricht öffentlich versteigert.

Wiesbaden , den 13 , December 1899 . 1663

Belnniitmaibnng.
Betr . die Unfallversicherung der bei Regiebauten beschäf¬

tigten Personen.
Der Auszug aus der Heberolle der Versicherungs -An¬

stalt der hessen -nassauiichen Baugewerks -Berufsgenossenschaft
für das 3 . Quartal l . Js . über die von den Unternehmern
zu zahlenden Versicherungsprämien wird während zweier
Wochen , vom 16 . l . Mts ab gerechnet , bei der Stadthaupt«
kaffe im Nathhause während der Vormittags -Dienststunden
zur Einsicht der Beteiligten offengelegt.

Gleichzeitig werden die berechneten Prämienbeträge durch
die Stadthauptkasse eingezogen werden.

Binnen einer weiteren Frist von zwei Wochen kann der
Zahlungspflichtige , unbeschadet der Verpflichtung zur vor-
läufigen Zahlung , gegen die Prämienberechnung bei dem
Genossenschaftsvorstande oder dem nach tz 19 des Bauun-
fallversicherungsgesetzes zuständigen anderen Organe der Ge¬
nossenschaft Einspruch erheben . (§ 26 des Gesetzes .)

Wiesbaden , den 12 . Dezember 1899.
1664 Der Magistrat.

_ In Vertr . Mangold

$lfttiiral51)prpjlepiigsftatioii.
Bei dem herannahenden Winter sind viele unserer Mit¬

menschen mannigfachen Entbehrungen ausgesetzt ; mit am
härtesten werden dadurch die „armen Wanderer " betroffen,
die jetzt in der Fremde von Ort zu Ort ihre Beschäftigung
suchen müssen.

Nun naht das liebe Weihnachtsfest , an dem jeder gerne
die Seinen mit einer t̂ abe erfreut.

Um unsere Anstalt in den Stand zu setzen, um die
Weihnachtszeit den bei uns verpflegten Wanderern, ^ welche
fern vom Heimathhaus dem Erwerb nachgchen muffen , ein
kleines , nützliches Geschenk (Bekleidungsstücke , Schnhwerk rc. )
zukommen zu lassen , richten wir an alle edlen Menschen,
freunde die herzliche Bitte , uns durch Zuwendung von
Baarmitteln oder Bekleidungsgegenständen gütigst zu unter¬
stützen.

Gaben nehmen entgegen der Hausvater Sturm (Evang.
Vereinshaus ) und die Unterzeichneten.

Wiesbaden , den 1 . Dezbr . 1899.
Der Borstand der Natnralverpflegungsstation:

Der Vorsitzende : Der Kassirer:
Heß.  C . H e n s e l.

Bürgermeister , Kaiser Friedrich -Ring 96.
Rthhaus , Zimmer 49 . ( Ecke d. Oranien slr .)

Der Schriftführer:
Mangold,  Beigeordneter.

_ RatbhauS . Zimmer 10. _ 163
Bekanutmachnng

Um Angabe des Aufenthalts folgender Personen , welche
sich der Fürsorge für hülfsbedürstige Angehörige entziehen,
wird ersucht:

1 . der ledigen Dienstinaad Karoline Bock , geb . 11 . 12.
1864 zu Weilmünster.

2 . des Glasergehülfen Karl Böhnke , geb . 31 . 3 . 1867
zu Elberfeld.

3 . des Schneiders Theodor Böttcher , geb . 28 . 11.
1857 zu Hohendodeleben,

» . der ledigen Katharine Christ , geb . 16 . 4 . 1875
zu Oberrod,

b. der ledigen Sprachlehrerin Johanna Fritze
Georgine Denueniann , geb. 23. 12. 1856 zu
Frankfurt o. M.

6 . der ledigen Margarethe Drescher , geb . 1 . 7 . 1862
zu Fulda,

7 . der ledigen Lonise Ernst , geb . 3 . 5 . 1868 zu Wie¬
baden,

8.  des Installateurs Emil Färber , geb. 28. 11. 18̂ 8
zu Weilburg,

9. des Schreibers Theodor Philipp Hofmanu , geb.
10 . 8 . 187 i zu Weinbach,

10. der ledigen Anna tausch , geb. 25. 2. 1376 zu
Wiesbaden,
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11 . der tebtften <gt »ifnbett | Rirame « , ßtb 6 . 11 . 1963
zu Gau Btschofsheun,

12. des Kreissekretärs a. D . Karl Lang . geb. 2 . 3. 1841
zu Hachenburg, und dessen Ehefrau Mathilde , geb.
Ebel . geb. 18. 8. 1851 zu Biebrich,

13.  des Taglöhners Karl Leichterkoft, geb. 1. 3. 1867
zu Hadamar,

14. des Tünchers Jakob Meusert , geb. 4. 1. 1863 zu
Döring êim,

15. des Taglöhners Johann Neus , geb. 23. 1. 1867
zu Lahr,

16. des MaurergehülfenKarl August Schneider , geb.
9. 3. 1868 zu Wiesbaden,

11. des Musikers Johann Schreiner , geb. 20. 1. 1863
zu Probbach.

18. der ledigen Lina Simons , geb. 19. 2. 1871 zu

19. bcf Köchin Katharine Stöppler , geb. 7. 5. 1874
zu Ennerich,

20. der Taglöhuerin Augnste Weidebach , geb. 5. 7,
1868  zu Idstein i. T.,

21. des Backsteinmachers Alfred Wendelmuth , geb.
28. 2 1867 zu Rahrbach.

22. des Bierbrauers Johann Bapt . Zapf , geb. 16. 9
4870 zu Oberviechtach.

23 der Tienstmagd Anna Regina Bolz , geb. 7. 40
1872 zu Jttlingen.

Wiesbaden, den 15. Dezember 1899. lOöJa
Der Magistrat.

J .-Nr. 11198HI Armen-Derwaltnng: M an g old.

fcountn unb da » S>au'pVt>tt rücht. vo\t \xi dru
\aV>ten am 1. Januar , sondern bereit- am 31 . Drzrvnder
veröffentlicht werden wird.

Wiesbaden, den 12. Dezember 1899.
1647  Der Magistrat.

Drmen-Verwaltung: Rkanyold.

Beka »ntmachnng.
Die Verausgabung von Wurstsuppe an Arme findet

vom Montag , den LI. Dezember ab bis auf Weiteres
an Wochentagen jeden erbend von 7 lf3 bis H1/* Uhr in dem
Bauhofe. Bteichstrafte l , statt. Es werden alle Personen
berücksichtigt, die sich behufs Empfangnahme derfelben zu
der bestimmten Zeit daselbst einsinden.

Wiesbaden, den 2. Dezbr. 1899. 1639
Die Ausgabe  st elle.

Einladung
zur Lösung von Nenjahrswunsch -Ablösungs-karten.

Unter Bezugnahme auf die vorjährigen Bekanntmachungen
beehren wir uns hiermit zur öffentlichen Kenntniß zu
bringen, daß auch in diesem Jahre für diejenigen Personen,
welche von den Gratulationen zum neuen Jahre entbunden
sei» möchten,

Neujahrswnnsch-Abtösnngskartcn
seitens der Stadt ansgegeben werden.

Wer eine solche Karte erwirbt, von dem wird ange-
nommen. daß er auf diese Weise seine Glückwünsche dar-
bringt und seinerseits auf Besuche oder Kartenzusendungen
verzichtet. Ä t  .

Kurz vor Neujahr werden die Namen der Karteninhaber
ohne Angabe der Nummern der gelösten Karten verösfcnt-
licht und s. Zt. durch öffentliche Bekanntmachung eines Ver-
ze.chnisses der Kartennummern mit Beisetzung der gezahlten
Beträge, aber ohne Nennung der Namen Rechnung abgelegt
werden. ^ ^

Die Karten können auf dem städtischen Armen-Bureau
Rathhaus, Zimmer Nr. 13, sowie bei den Herren: Kauf'
mann G. Bücher Nachf.. Wilhclmstraße 18. Kaufmann
Moebus, Tannusstraße 25, Kaufmann Roth, Wilhelm-
straße 54, Adolph Wilhelms, in Firma Hermann Schellen-
berg'sche Buchhandlung. Oranienstraße 1 und Kaufmann
Unverzagt, Langgasse 30 gegen Entrichtung von mindesten»
2 Mark für das -rtück in Empfang genommen werden.

Der Erlös wird dieses Jahr vollständig zu wohlthätigen
Zwecken Verwendung finden und dürfen wir deshalb wohl
die Hoffnung aussprechen, daß die Betheiligung dieses Jahr
eine rege sein wird.

Schließlich wird noch bemerkt, daß mit der Veröffent¬
lichung der Namen schon mit dem 21. Dezember cr. be-

Diennboteu - Abonnement.
Das Abonnement für Verpflegung erkrankter Dienstboten

im städtischen Krankcnhause besteht auch für das Jahr 4900
fort, und der Beitrag mit 6 Mark für jeden Dienstboten
wird für das kommende Kalenderjahr bei den neu angemelde-
ten und den seilhrigen Abonnenten von Mitte Dezember cr.
ab durch unseren Kassenboten erhoben, wenn das Abonnement
von den betreffenden Herrschaften bis dahin nicht abgemeldet
wird. Das Abonnement hat zum Zweck, der Dienstherrschaft
Gelegenheit zu geben ihre den Dienstboten gegenüber bestehende
gesetzliche Verpflichtung zur unentgeltlichen Gewährung voll-
ständiger Kur und Verpflegung bis zur Dauer von 6 Wochen
gegen Zahlung des angegebenen Beitrags abzulösen und dem
Krankeuhause zu übertragen. Es sollte im eigenen Interesse
Niemand versäumen, von unserer Einrichtung Gebrauch zu
machen, zumal in unserer Anstalt jeder Kranke ohne
Rücksicht aus den Charakter seines Leidens sofort
Aufnahme finden kann. Zur ambulanten Behandlung
der abonnirten Dienstboten, welche keiner besonderen Pflege
bedürfen, findet eine Sprechstunde täglich von 12 bis 1 Uhr
Mittags im städtischen Krankenhause statt und zwar eben,
falls unentgeltlich, jedoch ausschließlich etwa notwendiger
Arzneimittel. Personen welche im Gewerbebetrieb beschäftigt
und demgemäß zur Ortskrankcn-Kasseanzumelden sind, werden
zum Abonnement nicht angenommen. Die Abonnementsbc-
dingungen liegen im Bürau der Unterzeichneten Verwaltung
offen, können den Interessenten aber auch auf Wunsch zu-
gestellt werden.

Wiesbaden, den 24. November 1899.
Städtische Krankenhaus Verwaltung.
Bekanntmachung

Im Hinblick auf das demnächst beginnende neue
Quartal werden hiermit diejenigen Hauseigenthümer,
Hausverwalter oder Pächter, welche wünschen, daß die
Reinigung der Sand - und Fettsänge in ihren Hof-
raithen durch das Stadtbauamt auf ihre Kosten bewerkstelligt
werde, ersucht, die erforderlichen Anmeldungen schriftlich
oder mündlich im Ralhhause, Ziinmer Nr. 53b schon jetzt
besorgen zu wollen, damit die Aufnahme rechtzeitig erdigen
und zum 1. Januar mit den Reinigungen begonnen
werden kann. , , . ,

Dieselben geschehen zu den in dem folgenden Tarif
bestimmten Preissätzen.

Kosten -Taris der Sinkkasten ' Reinigung.
Aus die Dauer ein,S Jahres berechnet.

1. Gemauerte Sintkastrn ohne Eimer . . Mk. 2.70
2 Sinkkasten mit srerstebeudcm Eimer . . * 1.40
3. Sinkkasten mit hängendem Eimer . . , 150
4. Äeflevfinttofun , o * »

a) gemauerte, ebne Eimer . . « »
d) von Thon oder Ersen mit Eimer . . . 2.30

6. Rcgeurohrsandsängk
a) zu ebener Erde "“-yu
b) unter Terrain . 1 • • • •

9. Gemauerte FrttsäNge . • • • ' " f
7. GewöhnlicheF ' ttiangr (« tfen oder Thon) . * }
8. Wasierverschlüsse(PutzchphonS) . • • . 14U
9. Pissoirsinkkasten. sowie sonstige stinkende Abgänge

enthüllende Wafferverschlüsse . . . • *
Für diejenigen Grundstücke, deren Smk,t,ffbehalter bereit«

durch das städtische Reinigung-Unternehmen gereinigt werden,
ist eine erneute Anmeldung nicht mehr erforderlich, ausgenommen
bei etwa «ntretenaem Besitzwechsel , welcher noch vor
Quartalsbeginn anzumelden wäre.

Wiesbaden. d<n 1b. Dezember 1899.
Siadtbauamt, Abth. für Kanalisation- wesen.

1670 Der Ober ingenieur: Frensch. _
Bekanntmachung.

Der Jdsteinerweg von der Trauereiche bi- zum Wald-
distrikt Bahnholz wird wegen Befestiauna dieser Weaftrecke



twn WTontag, ben 18 . b. Vit * ., aB mäfrrenb bev Turner bev
Arbeiten für ben öffentficbrn  fvuhrverlehr gesperrt.

Wiesbaden, ben 16.  Dezember 1899.
Der Oberbürgermeister.

3679 _ I . V . : ft 8ritet.
« « - schreiben.

Die Stelle eines dem Magistrat als Mitglied an-
gehörigen Stadtbaurathes  ist bis zum 1. April 1900
zu besetzen.

Dem Stadtbaurath untersteht das gesammte städtische
Hoch- und Tiesbauwesen.

Es ist ein Mindestgehalt von 10 000 M . jährlich sür
die Stelle in Aussicht genommen, ohne dast dadurch die Be¬
willigung eines höheren Ansangsgehaltes unbedingt aus-
geschlosien sein soll.

Die Bewerbungen sind unter Beifügung
eines Lebenslaufs,
der Zeugnisse und
der Gehaltsaniprüche

bis fpätestens zum 15. Januar 1900 an uns einzureichen.
Wiesbaden- den 16. Dezember 1898.

_ Der Magistrat._
Bekanntmachung

Der Taglöhner Karl Menk . geboren am 15. März
1872 zu Biskirchen, zuletzt Schachtstraße Nr . 6 wohnhaft,
entzieht sich der Fürsorge für feine Familie, fodaß dieselbe
aus öffentlichen Mitteln unterstützt werden muß. Wir bitten
um Mittheilung feines Aufenthaltsortes

Wiesbaden, den 17. Dezember 1899. 1677
Der Magistrat — Armenverwaltung

Mangold.

Caüellschule
Unsere armen Kindern sind in voriger Woche von einem

ungenannten Wohlthäter 53 runde Kuchen zum Frühstück
gespendet worden, wofür hierdurch der wärmste Dank aus¬
gesprochen wird.

Wiesbaden, den 13. Dezbr. 1899 1031
Der Rektor: Schlosser.

0>sn8lsg, den 19. Dezember 1899.
Abonnements - Konzerte

städtischen Knr - Orchester*
unter Leitung seines Kapellmeister des KgL Musikdirektors

Herrn : Louis Lüstner.
Nachm. 4 Uhr:

1. Barataria -Marsch . . . . . . Sullivan -Korozäk
2. Ouvertüre za „Die Vestalin “ . \ Spontini.
3 Frühlingslied . Mendelssohn.
4. Drei Tänze zu Shakespeare ’s „Henry VIII .“ . German.

a) Mohrentanz b) Schäfertanz , c) Fackeltanz,
ß. „Freut euch des Lebens “, Walzer » . . Job . Strauss,
6. Ouvertüre zu „Tannhäuser “ . . . . Wagner,
7. Solvejg’s Lied aus „Paer Gynt “ . 2 . Grieg.
8. I. ungarische Rhapsodie . . , J , Liszt.

^ . Abends 8 Uhr
unter Leitung des Konzertmeisters Herrn Hermann Irmer.

1. Ouvertüre zu „Ein Abenteuer Händel ’»“ . . Reinecke.
2. Finale aus „Die weisse Dame“ . . . . Boieldien.
3. Militärmarsch . . . . . S . Fz . Schubert.
4. L Carmen-Suite . . . . . . . Bizet.

Prelude — Aragonaise — Intermezzo —
Les Toreadors.

ß. Brautschau -Polka ans „Der Zigennerbaron “ . Joh . Stranss.
6. Vorspiel zu „Boabdil“ . . . . . . Moezkowski.
8. Fantasie aus Mendelssohn’s „Ein Sommer-

nachtstraum “ . . . . . . Rosenkranz.
8« Le bacchanal , Konzert -Galopp . . . . Bendel. _

Familieu -Nachrichten.
Auszug an - dem « ivilftands Register der Stadt LSieSbade»

vo« 17 . Dezember.
Geboren:  Am 11. Dezember dem Spezereiwaarenhändler

Christian Müller e. S . Richard Adam. — Am 15. Dezember dem

&teinbauerQCljüTfen XBiltfeTm  Herrchen e. T . Louise Johonna . — 8Tm
12 . T>e$embex  dem Meßger August Fuchs e. T . Frieda Elisabeth
Thekla. — Am 16. Dezember dem Bildhauergehülfen Karl Schäfer
e. T . Ernestine.

Aufgeboten:  Der verwittwete Landwirth Arnold Spieß zu
Grenzhauseu, mit Lina Pleimes zu Hemmerich. — Der Mehgerge-
hülfe Georg Esselborn hier, mit Elisabeth Deinet zu St . Goars¬
hausen. — Der Posamentiergehülfe Georg Josef Schmitt hier, mit
Anna Hornstadt hier. — Der Wirth Johann Georg Hubert Geller zu
Mainz , mit Anna Maria Weis daselbst.

Gestorben:  Am 16. Dezember Hegemeistera. D . Bernhard
Ilgen aus Naurod , 74 I . — Am 17. Dezember Hermann, S . des
Kaufmanns August Nothnagel, 3 I . — Am 17. Dezember Alfred,
S . des Schreinergehülfen Jakob Bendel, 3 M . — Am 17. Dezember
Karl . S . des Jnstallateurgehülfen Johann Frank , 1. I . — Am 18.
Dezember Küfergehülfe Johannes Götzelmann, 57 I . t-  Am 18.
Dezember Rudolf . S . des Eisenbahn-Stationsgehülfen Julius Nagel,
IM.

Fremden - Verzeichntes.
vom 18. Dezember 1899. (Aus amtlicher Quelle.)

Pfilaar Hat.
Lude, Kfm.

Hotel Adler.
Htlsenbeok Manchester

Bahahof'Htfal
Krüger, Frl . Frankfurt
Kluger, Fabrikdirek . Budapest
Koch, Kfm. m. Fr . Aachen

Schwarzer Back.
Napp, Fr . m. locht . Stromberg
v, Kaehne, Offiz. Düsseldorf

Hatal Elflfeara.
Rohud, Dr. med. Wiesbaden
Levy, Kfm. Hamburg
Zimmermann, Kfm. Antwerpen
Mayer, Kfm. Rauschbach
Fucha, Klm. Steinbach

Eiaeabaha-Hatal.
Burkhardt , Kfm. Marraggio
Ho-phtuhl Berlin

Crbprtai.
Kilb, Kfm. D&rmstadt
Miohelmann, Kfm. Frankfurt
Hoffmann, Kfm. m. Fr . Borbart

Holal Huoael.
Mos, Kfm. m. Sohn Dresden
Ruthardt , Rent. Charlotten bürg
Meckert, Kfm. m. Fr . Elberfeld
Lustig, Kfm. Frag
Sohmidt, Kfm. Bielefeld

Hotel Vier Jahreszeiten.
Lewieohn, Fr. m Begl. London

Hotel Kaiserhal.
Blumfeld London
Tuch mann Frankfurt

Hotel Kerpfen.
Joet , Kfm. Berlin
Knapp Dauborn
Kenz, Kfm. Köln

Hotel Metropole.
Kahn Magdeburg
Leasing, Fr . Oberlahnstein
Streubel , Fabrikbes . Kuln baeh
Loewy, Kfm. Berlin

Nassauer Hof.
Ulriobo, Konsul m. Fr. Bremen

Nonnenhof.
Scholle, Kfm. Herford
Blaise, Kfm. Aachen
Hille, Kfm. Krefeld
Oberzimmer, Kfm. München

Berlin
Promenade -Hotel.

Qlene, Dr . ß .-Badon
Zur guten Quelle.

Bohley, Kfm. Münster-Appol
Hotel Sohweinsberg.

Kolb, Civilingen. München
Wilmosse Kfm. m. Fr . Brüssel
Wilmoese, Frl. „
Kaufmann, Kfm. Frankfurt
Lemaihe, Kfm. Köln

Taanns-Hotel.
Brensin£, Kfm. Dieringshausen
Cahenoly, Reichs- u. Land-

tagsabgeord. Limburg
Berg, Ktm. Halle
Streip en, Fabrkt . Strassbu’g
Weil, Kfm. Düssei dort
Curillgtadt, Kfm. Frankfurt

Hotei Vietoria.
Frhr . r . Gültlingen , Oberlt.

Ludwigsburg
r . Liechtenstorn, Offiz. Trier
Flegel , Fabrkt . Antequera

Hotel Vogel.
Gross, Ingon. Angsburg
Baron Woehrmann, Qutshes.

Riga
Domköhler Glück-tadt
Altboff, Kfm. Rüriberg
Daniel, Fabrkt . Heilbroun

Io Privathäusern:
Brüsseler Hof.

Marx, Fr. tu. Tocht Now-York
Geisbergstrasse  12.

Michell m. Tocht . London
Christi Hospiz.

Moenk, Fr . Uent Hamburg
Albrechs, Landrath Uelzen
Urieringer, Frl. Freudenstadt

Vill a Leber berg  9-
Hollmann, FrL Wien

Pension Margaretha,
v. Soebacli, Fr . Baron Weimar

Villa Primavera.
Harnes Rittergut Zabelsdorf
Mosbacher, Fr. London

LI . Aii- ttt öffrutlidjr ^ rhaiuitmaoitingcu.
Bekanntmachung.

Mittwoch den Lv . Dezember d. I . Vormit¬
tags LI Uhr wird zufolge Verfügung des Königlichen
Amtsgericht- 9 zu Wiesbaden vom 9. d. M . das dem Frie¬
drich Wilhelm Rossel von Dotzheim zustehende, in hie¬
siger Gemarkung belegcne Grundstück, Stockbuch Nr . 5468
gleich 8 ar 29,25 qm Acker„Bangert Ir Gewann, zwischen
einem Weg und Karl Fischer zu Luxemburg, in dem Rath-
haus dahier, Zimmer Nr . 12, zwangsweise öffentlich ver¬
steigert. 2632b

Biebrich , den 17. Novbr. 1899.
Der Bürgermeister. I . B . Wolfs.
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